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RS OGH 1999/2/25 8ObA38/99t
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1999

Norm

ABGB §1151 IC

Rechtssatz

Im Rahmen eines freien Dienstvertrages, auf den die Schutzbestimmungen des Arbeitsrechtes nicht anzuwenden sind,

ist eine reine Erfolgsentlohnung (Provision) ohne Anspruch auf Entgelt bei rechtmäßig unterbliebener Arbeitsleistung

(zB für Krankheit, Urlaub, wichtiger persönlicher Grund ua) keine unzulässige Überwälzung des Unternehmerrisikos

und nicht zu beanstanden.
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